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RS OGH 1980/11/26 3Ob145/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1980

Norm

EO §65 B

EO §152

EO §178 Abs1 Z2

EO §223

Rechtssatz

Eine Übernahme einer Forderung im Zuge des Verteilungsverfahrens ist im übrigen überhaupt nur in Ansehung

pfandrechtlich sichergestellter Forderungen rechtlich möglich. Eine allfällige Mithaftung einer dritten Person (neben

dem Verp ichteten des Exekutionsverfahrens) für eine im Verteilungsverfahren angemeldete Forderung begründet für

diesen Mithaftenden an sich noch kein Recht auf Beteiligung am Verteilungsverfahren, solange das

Verteilungsverfahren nicht ausdrücklich und unmittelbar in seine Rechte und Pflichten eingreift.
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